
Anlage 1 

Haushaltssatzung 

der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2009 

Aufgrund der $4  78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zurzeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Olfen mit Beschluss vom 2009 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie 
eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Venvaltungstätigkeit 18.224.300 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Venvaltungstätigkeit 18.16 1.700 € 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 1.774.600 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 6.263.500 € 

festgesetzt. 

Kredite werden nicht veranschlagt. 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 € 
und 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
0 € festgesetzt. 






